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Anmerkungen zur Diplomarbeit  
„Überlegungen zur grundlegenden Reform des öffentlichen Dienstes“  

als Hilfe für die Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten - Version 2.0 - 
Online-Quelle: http://www.verwaltungsmanagement.info/studium/hs/Publikationen/DA-Reform_oeD-Anm.pdf 

Vgl. zum Thema „Wissenschaftliches Arbeiten“ auch die Beiträge auf der Hauptseite für Diplomarbeiten: 
http://www.verwaltungsmanagement.info/diplomarbeit  

Auch eine mit „sehr gut“ bewertete Arbeit sollte nicht unbesehen als Beispiel für die 
von der LAP geforderte „wissenschaftliche Arbeitsweise“ verwendet werden, wie die 
Original-Auszüge (Seite 3 ff.) aus einer solchen Arbeit zeigen: 

• Zentrale Aussagen der Arbeit kommen ohne jedwede Quellenangabe aus,  
• es wird nicht einmal versucht, den Meinungsstand zu ermitteln und in Aus-

einandersetzung damit eine Antwort auf die gestellten Fragen zu entwickeln.  
• Die Fragen sind ungenau, unklar, die Argumentation ist großenteils logisch 

nicht nachvollziehbar (Beispiele s. u.),  
• Begriffe werden ohne Rücksicht auf den Meinungsstand, z. T. unklar oder 

falsch definiert und wechseln ihre Bedeutung im Verlauf der Arbeit.  

Exemplarische Details: 

1. Die Definition des Zentralbegriffs der Arbeit, "öffentlicher Dienst", besteht aus 
einem Satz am Anfang des Kapitels 2 (S. 11), ohne 
eine einzige Quellenangabe, und ist falsch, wie sich 
aus den weiteren Ausführungen ergibt: nicht nur die 
Beschäftigten von Bund, Ländern und Gemeinden 
gehören zum öffentlichen Dienst, sondern auch die-
jenigen aller anderen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts.   

Prinzip der Objektivität:  
Achten Sie auf: 
- Gutachtenstil 
- Darstellung des Meinungs- 
  standes:  
"Ihre Meinung ist nicht gefragt"!  

Empfehlung: Achten Sie auf die sorgfältige Definition der zentralen Begriffe 
ihres Themas:  

a) Es gilt der Gutachtenstil, das Ergebnis steht am Ende und nicht am Anfang.  

b) Ermitteln Sie den Meinungsstand in Fachwissenschaft und -praxis,  

c) und weisen Sie ihn durch Quellenangaben nach, 

d) erst dann ist, wenn erforderlich, Anlass für eine eigene Stellungnahme in 
Auseinandersetzung mit dem Meinungsstand.   

 
2. Die Bewertung des vorhandenen Systems soll anhand von Zielen erfolgen, die 

eingangs formuliert werden (S. 14: "Der öffentliche Dienst soll den folgenden 
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Qualitätsanforderungen entsprechen:"), unter der falschen Überschrift "Zielana-
lyse". Der Zielkatalog ist eine Anleihe bei der Disziplin "Verwaltungsmanagement" 
(= "BWLöV"), was nicht mitgeteilt wird - ein Verstoß gegen das Gebot der Trans-
parenz und Ehrlichkeit. Eine sachliche Auseinandersetzung mit den Arbeitser-
gebnissen dieser Disziplin findet nicht 
statt. Die Definition des Zieles "Wirt-
schaftlichkeit" ist offensichtlich falsch, 
denn Kostendeckung ist kein Ziel der öf-
fentlichen Verwaltung in ihrem Kernbe-
reich (z. B. für die Polizei, aber auch 
den Bildungsbereich!). Mir ist keine ein-
zige Quelle bekannt, die Effektivität so definiert wie der Verf.   

Wer ein fachliches Urteil abgibt, das Grundlage einer Entscheidung der öf-
fentlichen Verwaltung sein soll (dies ist die Funktion einer solchen Arbeit!), 
darf nicht alles Nachdenken, das schon geschehen ist, ignorieren.  

Empfehlung: siehe oben. Zusätzlich: Vorsicht vor "großen Themen". Gefordert 
ist eine im Detail logisch exakte Argumentation. Das kann im Rahmen einer 8-
Wochen-Diplomarbeit nur für ein überschaubares Thema geleistet werden. Im 
Zweifel ist weniger mehr! 

 
3. Logik der Argumentation:  

– Was hat die Struktur des öffentlichen Dienstes, z. B. ob es ein einheitliches 
Dienstrecht gibt oder nicht, mit der "Überregulierung" zu tun (S. 14) oder da-
mit, ob "die deutsche Verwaltung [...] mehr als die notwendigen Aufgaben 
wahrnimmt" (S. 23)? Sind "Überregulierung" und Aufgabenumfang überhaupt 
ein Problem des öffentlichen Dienstes, oder nicht eher ein Problem der Politik 
und der Parlamente?  

– Die Diskussion der Reformbedürftigkeit erfolgt z. B. anhand der Frage der 
Staatsquote (S. 23 ff.), für die kein ursächlicher Zusammenhang mit der Errei-
chung der von dem Verf. postulierten Ziele oder generell mit der Struktur des 
öffentliches Dienstes erkennbar ist. Auch hier fehlt eine nachvollziehbare Ar-
gumentation sowie jedwede Verarbeitung des Meinungsstandes in Wissen-
schaft und Praxis.    

Empfehlung: Die Argumentation muss in allen 
Schritten logisch nachvollziehbar sein. Testen 
Sie die Logik: Verändert sich die Staatsquote je 
nachdem, ob das Dienstrecht einheitlich oder 
"zweispurig" ist? Ist "Überregulierung" überhaupt 
ein Problem des öffentlichen Dienstes, oder nicht eher ein Problem der Politik 
und der Parlamente? Hätte die Veränderung einzelner Strukturmerkmale (wel-
cher genau?!) Auswirkungen auf Staatsquote, Ausmaß der Regulierung, Bürger-
freundlichkeit der Verwaltung, usw.? 

Beachten Sie: 
- Prinzip der Ehrlichkeit: alle von anderen 
Autoren geleistete Arbeit ist als solche zu 
kennzeichnen. 
- Prinzip der Objektivität:  
die kritische Auseinandersetzung mit 
bisher bekanntem Wissen 

Argumentieren Sie exakt: schritt-
weise logisch nachvollziehbar.  
Testen Sie Ihre Aussagen  
durch "Gedankenexperimente". 
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2 Definition des öffentlichen Dienstes
Unter dem Begriff des öffentlichen Dienstes ist in Deutschland die
Gesamtheit der Beschäftigen des Bundes, der Länder und der
Kommunen zu verstehen. D.h. es handelt sich bei diesem Perso-
nenkreis um Beamte, Angestellte und Arbeiter. Dabei unterliegen
die Beamten dem öffentlichen Recht (besonderes Verwaltungs-
recht) und die Arbeitnehmer dem allgemeinen Arbeitsrecht. Auf
Grund dieser Zweiteilung wird von einer Zweispurigkeit im öffentli-
chen Dienst gesprochen. Die folgende Darstellung soll einen Über-
blick über die Beschäftigungssituation im öffentlichen Dienst ge-
ben.
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(Oktober 2003, Angaben in Tausend)

Abbildung 2: Der öffentliche Dienst in Deutschland9

Ein kurzer Blick ins Ausland10 soll die Beschäftigungsstruktur an-
derer Länder aufzeigen.

In Italien finden sich in Folge der Privatisierung des öffentlichen
Dienstes fast ausschließlich Vertragsbedienstete vor. Lediglich eine
kleine Gruppe von Beschäftigten (u.a. Richter, Polizisten, Diplo-
maten) stehen in einem öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsver-
hältnis. Annähernd vergleichbar ist diese Situation auch mit
Schweden und Großbritannien. Allgemein ist in Europa eine Ten-
denz zu arbeitsrechtlichen Beschäftigungsverhältnissen festzu-
stellen.

                                                
9 Zahlen aus: Andrea Rungg, Süddeutsche Zeitung Nr. 9/2004, Seite 20 un-

ter Bezug auf das Statistische Bundesamt
10 aus Demmke, ZTR 10/2003, Seite 485 ff.
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